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82. Jahrgang Nr. 9  Datum 26.02.2026 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

• Bekanntmachung über die Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses der Wahl des 
Kreistags und Landrats am 08. März 2026 

• Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des 
abschließenden Ergebnisses der Wahl des Kreistags und des Landrats am 08. März 2026 

• Sprechtage des Kreisbauamtes in den Gemeinden 
 
 

****************************************** 

 
 
 
Die Wahlleiterin des Landkreises 

Dachau 

Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift 
ausfüllen 

 
 
 

Bekanntmachung  

über die Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses  

der Wahl des   Kreistags       Landrats 

 
am 08. März 2026 

 
 

Das vorläufige Ergebnis der Wahl des  
 

 Kreistags  Landrats  
 
 
wird unter dem Vorbehalt der Feststellung durch den Landkreiswahlausschuss in folgender 
Form verkündet: 
 

  durch Veröffentlichung auf der Homepage des Landratsamts unter  
      www.landratsamt-dachau.de/wahlen 
 
                (genauer Link) 

 
  durch Anschlag im Landratsamt,       

                                                           (Adresse/n und Ort/e des Anschlags) 

        

http://www.landratsamt-dachau.de/
http://www.landratsamt-dachau.de/wahlen
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Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person gewählt ist, 
wird dies in gleicher Weise verkündet. 

 
Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art 47 Abs.1 GLKrWG, in der die 
gewählten Personen erklären können, die Wahl nicht anzunehmen, ist  
 
                         der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage des Landratsamts. 
 
                         der Zeitpunkt des Anschlags im Landratsamt,       
                                                                                                      (Adresse/n und Ort/e des Anschlags) 

                               
 
Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen. 
 
Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung. 
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der Verkündung der 
Berichtigung. 
 
 

27. Februar 2026 

 

 
Eckert 

Wahlleiterin 
 
 

****************************************** 

 
 
 

Die Wahlleiterin des Landkreises 

Dachau 
Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 

 
 

Bekanntmachung  
 

der Sitzung des Wahlausschusses  
zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses  

 
der Wahl des Kreistags und des Landrats 

am 08. März 2026 
 
 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Ergebnisses der 

Wahl des Kreistags und des Landrats findet 
 

am 26.03.2026, 17.00 Uhr, 
 

im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts, Weiherweg 16, 85221 Dachau 
statt. 
  



3 

 

 

Bei Bedarf findet hinsichtlich der Wahl des Landrats eine Sitzung über die Feststellung der 
Notwendigkeit einer Stichwahl   

 
am 09.03.2026, 17.00 Uhr, 

 
ebenfalls im kleinen Sitzungssaal des Landratsamts, Weiherweg 16, 85221 Dachau 

statt. 
 
 

Die Sitzungen sind öffentlich. 

 
 

27. Februar 2026 

 

Eckert 

Kreiswahlleiterin 
 
 

  
****************************************** 

 

 
Az. 41/602 - 2/1 
 
 

Sprechtage des Kreisbauamtes in den Gemeinden 
 
 

Das Kreisbauamt setzt seine Sprechtage in den Gemeinden fort. Dabei können einzelnen Fragen zum 
Baurecht oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, zu technischen Einzelfragen und zu Fragen 
rund um ein baurechtliches Verfahren nach vorheriger Terminvereinbarung in der jeweiligen Gemeinde 
mit Vertretern des Bauamtes sowie der Gemeinde besprochen werden, aber keine rechtsverbindlichen 
Auskünfte über die endgültige Genehmigungsfähigkeit der einzelnen baurechtlichen Anliegen gegeben 
werden. Für rechtsverbindliche, alle Belange umfassende Aussagen müssen die gesetzlich dafür 
vorgesehenen Verfahren (z.B. Bauantrag, Vorbescheid) beschritten werden. Auch zu privatrechtlichen 
Fragen (z.B. aus dem Miteigentumsverhältnis, zu bestehenden Grunddienstbarkeiten oder zu 
nachbarlichen Pflanzabständen) können grundsätzlich keine Aussagen seitens des Kreisbauamts 
erfolgen. 
 
Wann und wo die Sprechzeiten in den Gemeinden stattfinden, kann dem nachfolgenden Terminplan 
entnommen werden (die Gemeinden sind nach der zeitlichen Reihenfolge genannt): 

 
 

Terminplan 
 

Gemeinde Ort Datum Uhrzeit 

Hebertshausen Gemeindeverwaltung 03.03.2026 9.00 – 12.00 

Markt Indersdorf Gemeindeverwaltung 11.03.2026 8.30 – 15.00 

Vierkirchen Gemeindeverwaltung 16.03.2026 8.30 – 12.00  

Hilgertshausen-Tandern Gemeindeverwaltung 17.03.2026 9.00 – 12.00  

Odelzhausen Gemeindeverwaltung 24.03.2026 9.00 – 12.00  

Schwabhausen Gemeindeverwaltung 15.04.2026 9.00 – 12.00  

Markt Altomünster Gemeindeverwaltung 20.04.2026 8.30 – 16.00 
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Wir bitten um Anmeldung bzw. Terminvereinbarung bei der jeweiligen Gemeinde. 
 
Eine Änderung der Termine (z.B. bei Krankheit) bleibt im Einzelfall vorbehalten.  
 
 
Stefan Löwl 
Landrat 
 

 
****************************************** 

 
 
 
 

LANDRATSAMT DACHAU 
Stefan Löwl 

Landrat 
 

 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt des Landkreises Dachau erscheint nach Bedarf. Es wird auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau unter 
www.landratsamt-dachau.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
Fassung. Die Internetseite des Landratsamtes Dachau ist für jedermann kostenfrei verfügbar. 

http://www.landratsamt-dachau.de/

